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Motion Michael Daphinoff und Milena Daphinoff (CVP): Mehr Sicherheit auf 
gemischt genutzten Velo-Fussgängerflächen durch Verbesserung der (Bo-
den-)Signalisation 

 

 

Die CVP hat sich wiederholt zur Förderung des Veloverkehrs bekannt und nicht zuletzt im Septem-

ber 2016 mehrere Vorstösse eingereicht, die sich konstruktiv mit der geplanten „Velo-Offensive“ 

des Gemeinderats auseinandersetzen. Die vorliegende Motion beschäftigt sich nun ergänzend zu 

den bereits eingereichten Vorstössen mit Velofördermassnahmen, die sowohl für Velofahrende als 

auch für Fussgängerinnen und Fussgänger ein Sicherheitsrisiko darstellen, weil die Massnahmen 

schlecht umgesetzt wurden. 

Vielerorts in der Stadt Bern wurden nämlich in den Fussgängerbereichen (Trottoir-)Flächen ge-

schaffen, die sowohl von Fussgängerinnen und Fussgängern als auch von Velofahrenden genutzt 

werden dürfen. Entweder wurden gelbe Velosymbole auf den Asphaltbelag gemalt oder kombinier-

te Verkehrsschilder „Fussgängerzone – Velo gestattet“ angebracht. Diese Arten von Signalisation 

und Markierung sind darum problematisch, weil sie zu erheblichen Unsicherheiten und gefährlichen 

Situationen führen. 

Beispiel 1: Oberer Hirschengraben, nördlich des Bubenbergdenkmals 

Aufgemalte Velosymbole zeigen an, wo Velofahrende zwischen dem nördlichen und dem südlichen 

Hirschengraben etwa durchfahren sollten. Eine klare Routenführung mit durchgezogenen Linien 

gibt es nicht. Die aufgemalten Velos sind schlecht sichtbar, insbesondere in der Dämmerung oder 

bei Dunkelheit. Vortrittsregeln sind ebenfalls nicht klar erkennbar. Die Fläche wird zusätzlich von 

einer stark befahrenen Tramlinie durchquert. Zu Zeiten hoher Frequentierung ist es fürs Tram-

Personal, für Velofahrende sowie Fussgängerinnen und Fussgänger äusserst anspruchsvoll den 

Überblick zu behalten, weil zu viele Menschen und Fahrzeuge gleichzeitig wahrgenommen und 

deren Verhalten vorausschauend abgeschätzt werden müssen. Dies gilt im besonderen Masse für 

Kinder, Menschen mit einer Beeinträchtigung und Verkehrsteilnehmende, die in Eile sind. 

Beispiel 2: Thunstrasse (Abschnitt: Helvetiaplatz-Thunplatz), Velonutzung des Trottoirs in Richtung 

Thunplatz 

Verkehrsschilder „Fussgängerzone – Velo gestattet“ und in grossen Abständen aufgemalte Velo-

symbole zeigen an, dass Velos hier auf dem Trottoir fahren dürfen. Dabei steht den Velofahrenden 

das ganze Trottoir zur Verfügung. Für die Fussgängerinnen und Fussgänger ist nicht überall er-

sichtlich, dass auf diesem Trottoir auch Velos verkehren dürfen. Einen Schutz der Fussgängerin-

nen und Fussgänger gibt es nicht. Gerade Menschen, die bei den Haltestellen Helvetiaplatz oder 

Luisenstrasse aus dem Tram aussteigen oder eines der vielen Geschäfte verlassen, rechnen nicht 

zwingend damit, dass ein Velofahrer oder eine Velofahrerin, auf dem Trottoir fährt. Die nur minima-

le Markierung mit Velosymbolen erweist sich aber auch für die Velofahrenden als gefährlich. Den 

Automobilisten, welche aus den von Süden einmündenden Querstrassen in die Thunstrasse ein-

biegen wollen, wird durch keine Signalisation und keine Markierung angezeigt, dass Velofahrende 

zum Teil mit hohem Tempo auf dem Trottoir unterwegs sind. 

In der Stadt gibt es etliche weitere Flächen, die für die Nutzung durch Fussgängerinnen und Fuss-

gänger einerseits sowie durch Velofahrende andererseits vorgesehen sind und die im Sinne dieser 

Motion saniert werden müssten. 

Der Gemeinderat wird aus diesen Gründen aufgefordert, folgende Massnahmen zu ergreifen und 

die allenfalls dafür notwendigen rechtlichen Grundlagen zu schaffen: 

1. Die Stadt richtet auf Flächen, die sowohl für die Nutzung durch Fussgängerinnen und Fuss-

gänger einerseits als auch durch Velofahrende andererseits vorgesehen sind, eine klare Mar-

kierung der Spurführung resp. eine Signalisation ein. 
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2. Folgende Lösungsvorschläge sind zu prüfen: 

a. Entlang der Thunstrasse sind Markierungen in Form von durchgezogenen Linien anzubrin-

gen, um den Veloverkehr zu kanalisieren und den Fussgängerinnen und Fussgängern 

besser zu signalisieren, dass Velofahrende unterwegs sind. Ebenfalls müssten die Velo-

fahrenden mittels Signalisation oder Markierungen vom Verkehr aus den südlichen Zu-

fahrtsstrassen geschützt werden. 

b. Für den nördlichen Hirschengraben schlagen wir vor, dass die Velofahrer dazu angehalten 

werden vom Velo zu steigen. Für die kurze Strecke scheint uns dies zumutbar und auch im 

Interesse der Velofahrenden zu sein. 

 

Bern, 01. Dezember 2016 

Erstunterzeichnende: Michael Daphinoff, Milena Daphinoff 

Mitunterzeichnende: -  

 


